
4. Nachtragssatzung 
zur Hauptsatzung des Amtes Horst-Herzhorn, Kreis Steinburg 

 
Aufgrund der § 24a der Amtsordnung (AO) für Schleswig-Holstein in der zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung geltenden Fassung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 
22.08.2019 und mit Genehmigung des Landrats des Kreises Steinburg vom 20.09.2019 fol-
gende 4. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung vom 16.05.2014 für das Amt Horst-Herzhorn 
erlassen:  
 

Artikel 1 
§ 11 erhält folgende Fassung: 
 

§ 11 
Verträge nach § 24 a AO i. V. m. § 29 Abs. 2 GO 

 
Verträge des Amtes mit Mitgliedern des Amtsausschusses oder stellvertretenden Mitgliedern 
des Amtsausschusses oder Personen nach § 10 a Abs. 2 AO und juristischen Personen, an 
denen Mitglieder des Amtsausschusses oder stellvertretende Mitglieder des Amtsausschus-
ses oder Personen nach § 10 a Abs. 2 AO beteiligt sind, sind ohne Genehmigung des Amts-
ausschusses rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die je-
weilige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 
25.000 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von monatlich 2.500 €  nicht über-
steigt. 
Erfolgt die Auftragsvergabe unter den Voraussetzungen des Satzes 1 im Wege der freihändi-
gen Vergabe/Verhandlungsvergabe ist der Vertrag ohne Beteiligung des Amtsausschusses 
rechtsverbindlich, wenn der Auftragswert den Betrag von 25.000 €, bei wiederkehrenden 
Leistungen einen Betrag in Höhe von 2.500 € im Monat, nicht übersteigt. 
 
 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
 

Die 4. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung des Amtes Horst-Herzhorn tritt am Tage nach 
ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Die Genehmigung nach § 24 a Amtsordnung i.V.m. § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde 
durch Verfügung des Landrates des Kreises Steinburg vom 20.09.2019 erteilt. 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
Horst (Holst.), den 01.10.2019 
 
gez. 
Niels Schilling 
Amtsvorsteher 


